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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) 
 
Für alle Rechtsbeziehungen mit unseren Kunden, insbesondere auch für alle Anfra-
gen, Angebote und Bestellungen, gelten  ausschließlich  die  nachfolgenden  Allge-
meinen  Verkaufsbedingungen  (AVB),  sofern  nicht  ausdrücklich  abweichende 
schriftliche Vereinbarungen seitens einer vertretungsbefugten Person unserer Gesell-
schaft zugrunde gelegt werden. 
 
Sämtliche Bedingungen von Kunden haben, insbesondere unabhängig davon, ob sie 
diesen AVB teilweise oder gesamt widersprechen, über diese hinausgehende Rege-
lungen beinhalten oder, ob wir diesen ausdrücklich widersprochen haben, jedenfalls 
keine Geltung für unsere vertraglichen Beziehungen mit den Kunden.  
 
Mit der Bestellung anerkennt der Kunde ausdrücklich die ausschließliche Geltung die-
ser AVB. Sollte der Kunde die gegenständlichen AVB zurückweisen wollen, so bedarf 
dies der unverzüglichen schriftlichen Bekanntgabe, in welchem Fall  wir  die  Annah-
me  der  Bestellung,  ohne  dass  dem  Kunden  irgendwelche  Ansprüche  zustehen,  
zurückziehen  können, und mangels solcher unverzüglicher Bekanntgabe ist die ge-
wünschte Zurückweisung wirkungslos. 
 
Diese AVB gelten auch für alle zukünftigen vertraglichen Beziehungen mit dem Kun-
den, sofern nicht mit schriftlicher Vereinbarung hievon abgewichen wird.
 
1. Vertragsabschluss / Bestellung 
 
1.1. Alle Angebote des Verkäufers sind 
freibleibend. Alle Aufträge und Verein-
barungen sowie deren allfällige Abän-
derung oder Ergänzung sind für den 
Verkäufer nur rechtsverbindlich, wenn 
sie von ihm firmenmäßig gezeichnet 
werden. Schweigen gilt in keinem Fall 
als Zustimmung. 
 
1.2. Eine teilweise oder vollständige 
Weitergabe der Bestellung an Subun-
ternehmer ist jederzeit zulässig und 
wird hierzu die Zustimmung des Kun-
den ausdrücklich erteilt. 
 
1.3. Sofern nicht schriftlich Gegenteili-
ges vereinbart wird, gelten diese AVB 
auch in allfällige Rahmenverträge als 
miteinbezogen. 
 
 
 

2. Preise, Zahlung 
 
2.1. Sämtliche Preise verstehen sich ab 
Werk, exklusive Verpackung und Ver-
ladung. Die Umsatzsteuer in der jewei-
ligen gesetzlichen Höhe sowie allfällige 
sonstige Steuern, Gebühren, Zölle und 
sonstige Abgaben zum Zeitpunkt der 
Lieferung / Leistung gehen zu Lasten 
des Kunden und werden diesem zu-
sätzlich in Rechnung gestellt.  
 
Dasselbe gilt für Verpackungskosten, 
Frachtkosten, Kosten einer allfällig 
durch den Verkäufer abzuschließenden 
Transportversicherung sowie sonstige 
im Zusammenhang mit der Abwicklung 
des Vertrages stehende Kosten. Der 
Kunde hat dem Verkäufer alle für die 
Bestimmung von Abgaben und Kosten 
und für die Rechnungslegung erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, etwa Frachtpapiere oder Aus-
fuhrnachweise. Verpackungsmaterial 
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ist vom Kunden zu entsorgen. Der 
Kunde hat den Verkäufer bei der 
Durchführung des Auftrages angemes-
sen zu unterstützen, etwa durch Be-
reitstellung der für die Durchführung 
erforderlichen Pläne, Zeichnungen, Be-
rechnungen oder sonstigen Informati-
on. Insbesondere erbringt der Verkäu-
fer seine Leistung auf der Grundlage 
von Information über unter anderem 
Layout, Maschinen- und Prozess-
Parameter sowie rechtliche Anforde-
rungen, welche der Verkäufer vom 
Kunden vor Angebotslegung zu erhal-
ten hat. 
 
2.2. Sollte abweichend hiervon verein-
bart werden, dass solche Kosten im 
Preis enthalten sind, wird eine allfälli-
ge, nach Vertragsabschluss erfolgte 
Kostenerhöhung dem Kunden in Rech-
nung gestellt. 
 
2.3. Werden bei einer Rahmenverein-
barung bestimmte Preise und/oder 
Konditionen zugesagt, so stehen diese 
Preise und/oder Konditionen unter der 
ausdrücklichen Voraussetzung, dass 
sich preisbildende, der Disposition des 
Verkäufers entzogene Faktoren (wie 
z.B. Produzenten-/Lieferantenpreise, 
Kollektivvertragsentgelte, Speditions-
kosten, usw.) nicht in der Folge än-
dern; erfolgt eine Änderung, ist der 
Verkäufer zur entsprechenden Anpas-
sung unter Verständigung des Kunden 
berechtigt. Ist der Kunde damit nicht 
einverstanden, ist der Verkäufer zum 
Widerruf der Rahmenvereinbarung mit 
sofortiger Wirkung berechtigt. 
 
2.4. Der vereinbarte Preis ist bei Be-
reitstellung der Ware oder Leistung 
gemäß Punkt 4. gegen Rechnungsle-
gung des Verkäufers ohne jeden Abzug 
und spesenfrei in der vereinbarten 
Währung und sonst in Euro auf eines 
der vom Verkäufer angegebenen 

Bankkonten innerhalb von 30 Tagen 
zur Zahlung fällig. Als Tag der Zahlung 
gilt der Tag des vollständigen Zah-
lungseingangs und freier Verfügbarkeit 
auf dem Konto des Verkäufers. 
Schecks und Wechsel werden vom 
Verkäufer nur nach gesonderter Ver-
einbarung zalungshalber angenommen. 
Damit verbundene Gebühren und Spe-
sen jeder Art gehen zu Lasten des Käu-
fers. Im Falle der vereinbarten Zahlung 
mittels Akkreditiv (L/C) ist vom Kun-
den die Eröffnung eines unwiderrufli-
chen, durch die Bank des Verkäufers 
zu bestätigenden L/C entsprechend 
den Instruktionen des Verkäufers in 
Übereinstimmung mit den zum Ver-
tragsabschluss geltenden Einheitlichen 
Richtlinien und Gebräuchen für Doku-
menten-Akkreditive der Internationa-
len Handelskammer zu veranlassen. 
 
2.5. Der Kunde ist nicht zur Aufrech-
nung oder zur Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten – aus wel-
chen Gründen auch immer – berech-
tigt.  
 
2.6. Bei Zahlungsverzug gebühren dem 
Verkäufer Verzugszinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Wert des 3 
Monats-EURIBOR zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit. 
 
2.7. Alle Forderungen des Verkäufers 
werden sofort fällig, wenn Zahlungsbe-
dingungen nicht eingehalten werden 
oder Umstände bekannt werden, die 
nach Ansicht des Verkäufers geeignet 
sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden 
zu mindern. In einem solchen Fall ist 
der Verkäufer berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen und Leistungen nur 
gegen Vorauszahlung auszuführen oder 
nach angemessener Nachfristsetzung 
für die Vorauszahlung oder Erbringung 
einer geeigneten Sicherstellung der 
Zahlung vom Vertrag zurückzutreten 
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und den Nichterfüllungsschaden zu 
verlangen. Des weiteren ist dem Kun-
den nach diesbezüglicher Bekanntgabe 
durch den Verkäufer der Gebrauch, die 
Ver- und/oder Bearbeitung der Ware 
sowie die Weiterveräußerung untersagt 
und kann vom Verkäufer die Rücküber-
tragung der Ware auf Kosten des Kun-
den verlangt werden.  
 
 
3. Abnahmeprüfung 
 
3.1. Sofern eine Abnahmeprüfung ver-
einbart ist, werden die sachlichen Kos-
ten der im Herstellerwerk während der 
Normalarbeitszeit durchzuführenden 
Abnahmeprüfung vom Verkäufer ge-
tragen. Die persönlichen Kosten der 
Abnahme wie Reisekosten und Kosten 
der Unterkunft etc. für das Abnahme-
organ des Kunden bzw. dessen Beauf-
tragten sind vom Kunden zu tragen.  
 
3.2. Der Kunde hat die Abnahme zu 
erklären oder Mängel unverzüglich zu 
rügen. Mangels solcher Rüge oder mit 
Abnahme gilt die Ware als vertragsge-
mäß geliefert. Erfolgt die Abnahme 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, 
so ist der Verkäufer berechtigt, auf 
Kosten und Gefahr des Kunden ohne 
Abnahme die Ware zu versenden oder 
zu lagern, und die Ware gilt als in jeder 
Hinsicht vertragsgemäß geliefert und 
genehmigt. 
 
 
 
4. Lieferung, Leistung 
 
4.1. Erfüllungsort und Ort des Gefah-
renüberganges sowie des Kostenüber-
ganges ist das jeweilige Hersteller-
werk. Die Lieferung erfolgt EXW Bern-
dorf (oder EXW anderes Herstellerwerk 
wenn vom Verkäufer schriftlich ange-
geben) (INCOTERMS 2010).  

4.2. Unbeschadet von Punkt 4.1. sind 
Transportmittel und Transportweg der 
Wahl des Verkäufers überlassen, und 
dieser bestimmt den Spediteur 
und/oder Frachtführer. 
 
4.3. Unabhängig von der vereinbarten 
Versandart gilt die Lieferung der Ware 
mit Bereitstellung im jeweiligen Her-
stellerwerk als erfolgt, zu welchem 
Zeitpunkt jedenfalls Gefahr und Kosten 
auf den Käufer übergehen. Der Käufer 
ist verpflichtet, Versicherungen in aus-
reichender Höhe zur Deckung aller Ri-
siken bezüglich Transport, Lagerung 
und Montage inklusive Inbetriebnahme 
und Leistungstest der Ware oder Leis-
tung abzuschließen. 
 
4.4. Die Lieferfristen und Termine gel-
ten immer nur als annähernd bemes-
sen. Eine Unter- bzw. Überschreitung 
bis zu vier Wochen gilt jedenfalls noch 
als rechtzeitig. Die Einhaltung der Lie-
fertermine und Lieferfristen ist weiters 
mit der Einhaltung der vom Kunden zu 
erfüllenden Verpflichtungen wie Zah-
lungsbedingungen und sonstigen Kon-
ditionen bedingt. Im Falle von Vorleis-
tungsverpflichtungen des Kunden be-
ginnen die Lieferfristen frühestens mit 
Erfüllung dieser Verpflichtungen zu lau-
fen. Die Lieferfrist verlängert sich an-
gemessen beim Eintritt unvorhergese-
hener oder außergewöhnlicher Ereig-
nisse. 
4.5. Bei einer vom Kunden gewünsch-
ten oder verursachten Abnahmeverzö-
gerung bzw. Lieferterminverschiebung 
oder einer Verletzung der Vertrags-
pflichten des Kunden (insbesondere 
einer Verpflichtung zur Zahlungssiche-
rung, etwa der Ausstellung einer Bank-
garantie oder der Eröffnung eines L/C) 
gilt die Leistung mit der Bereitstellung 
als erbracht und damit der Übergang 
von Gefahr und Kostentragung als voll-
zogen, und der Verkäufer kann voll-
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ständige Zahlung verlangen. Zu die-
sem Zeitpunkt geht, unabhängig von 
der vereinbarten Lieferbedingung, jeg-
liches Risiko, einschließlich der Be-
schädigung, des Verlustes bzw. des 
Untergangs der Ware, auf den Kunden 
über. Dem zu diesem Zeitpunkt zu er-
wartenden Zeitraum der Verzögerung 
entsprechend wird die Lagerung bzw. 
Zwischenlagerung oder der Versand 
der Ware vom Verkäufer in angemes-
sener Weise auf Kosten des Kunden 
vorgenommen. Der Verkäufer kann die 
Ware bis zur Deckung solcher Kosten 
zurückbehalten. 
 
4.6. Der Verkäufer kann für den Ver-
tragszweck nicht geeignete Spezifikati-
onen durch gleichwertige und geeigne-
te Spezifikationen ersetzen. Bei allfällig 
nachträglich vereinbarten Änderungen 
und geänderten Spezifikationen ver-
längert sich die Lieferfrist angemessen. 
Allfällig hierdurch zusätzlich anfallende 
Kosten werden dem Kunden verrechnet 
und sind durch diesen zu übernehmen. 
Der Verkäufer kann die Leistung bis 
zur Deckung solcher Kosten zurückbe-
halten. Der Kunde hat die Überein-
stimmung der Leistung mit den lokalen 
Bestimmungen im Land der Aufstellung 
und Inbetriebnahme zu überprüfen und 
für eine solche Übereinstimmung an-
gemessen mitzuwirken und wird den 
Verkäufer im Falle der Inanspruch-
nahme durch Dritte oder Behörden we-
gen Nicht-Konformität und/oder ande-
ren Abweichungen schad- und klaglos 
halten. Alle Bänder, Maschinen, Kom-
ponenten und Materialien werden in 
Übereinstimmung mit den geltenden 
EU- Richtlinien im Metrischen System 
innerhalb der technisch machbaren und 
dem Anwendungszweck entsprechend 
sinnvollen physikalischen Parameter 
hergestellt.  
 

4.7. Bei Lieferverzug hat der Kunde 
dem Verkäufer eine angemessene 
Nachfrist, die zumindest 10 Arbeitstage 
umfassen muss, zu setzen. 
 
4.8. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
Teillieferungen zurückzuweisen. 
 
 
5. Gewährleistung 
 
5.1. Entscheidend für den vertragsge-
mäßen Zustand der Leistung ist der 
Zeitpunkt der Bereitstellung der Ware 
im Herstellerwerk oder der Zeitpunkt 
der Dienstleistung. 
 
5.2. Der Verkäufer ist verpflichtet, die 
Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigende 
Mängel gemäß den folgenden Bestim-
mungen zu beheben, sofern diese auf 
einem Materialfehler (außer bei Bei-
stellung von Material durch den Kun-
den) oder Fehler der Ausführung beru-
hen, eine Rüge gemäß Punkt 5.3. 
rechtzeitig erstattet worden ist und die 
Gewährleistung innerhalb von sechs 
Monaten ab Bereitstellung geltend ge-
macht wird. Nach Ablauf der Sechsmo-
natsfrist ist die Haftung für Mängel, 
aus welchem Grund auch immer, aus-
geschlossen. Durch gewährleistungs-
bedingte Arbeiten oder Lieferungen 
wird die ursprüngliche Gewährleis-
tungsfrist nicht verlängert. Ansprüche 
aus dem Titel der Gewährleistung kann 
nur der Kunde selbst erheben.  
 
5.3. Mängelrügen müssen unverzüglich 
nach Erhalt der Leistung, bei früherer 
Abnahme oder früherer Leistungsfrist 
unverzüglich nach dieser, hinsichtlich 
versteckter Mängel unverzüglich nach 
ihrer Entdeckung – unter sofortiger 
Einstellung des Gebrauchs oder einer 
allfälligen Be- und/oder Verarbeitung 
oder Weiterveräußerung der Ware – 
beim Verkäufer schriftlich eingehen.  
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5.4. Der Kunde trägt stets die Beweis-
last dafür, dass etwaige Mängel bereits 
zum Zeitpunkt der Bereitstellung vor-
handen waren, insbesondere wenn ein 
Materialfehler behauptet wird. 
 
5.5. Ein Gewährleistungsanspruch des 
Kunden besteht darüber hinaus nur, 
wenn dieser sämtliche Zahlungs- und 
sonstigen Verpflichtungen erfüllt hat.  
 
5.6. Der Gewährleistungsanspruch be-
schränkt sich nach Wahl des Verkäu-
fers auf Nachbesserung bzw. Ersatz 
der Leistung innerhalb einer angemes-
senen Frist oder auf Minderung des 
Kaufpreises. Von der Gewährleistung 
sind solche Mängel und Schäden aus-
geschlossen, die aus nachlässiger oder 
unsachgemäßer Behandlung oder Ver-
wendung der Leistung durch den Kun-
den entstehen. Der Verkäufer über-
nimmt auch keinerlei Gewähr dafür, 
dass die Leistung für einen bestimmten 
Verwendungszweck geeignet ist. Der 
Verkäufer leistet nur Gewähr für jene 
Eigenschaften seiner Leistung, welche 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart 
wurden. Alle Darlegungen des Verkäu-
fers oder seiner Vertreter hinsichtlich 
der Verwendungsfähigkeit der Leis-
tung, sei es in digitaler oder anderer 
Form, sind stets unverbindlich und 
stellen keine ausdrückliche Zusiche-
rung bestimmter Eigenschaften dar. 
Die in den Prospekten und Flugblättern 
angegebenen Eigenschaften sind ledig-
lich als Richtwerte zu verstehen. Dar-
über hinaus leistet der Verkäufer kei-
nesfalls Gewähr für irgendeine Mach-
barkeit und/oder einen bestimmten 
Ertrag und/oder einen bestimmten Er-
folg. Verschleißteile sind von der Ge-
währleistung ausgeschlossen. Die Ge-
währleistung ist auch ausgeschlossen 
im Falle der Verwendung von Stoffen, 
Produkten oder Prozessen durch den 

Kunden, deren Einsatz im Zusammen-
hang mit der Leistung nicht vorgese-
hen ist. Sämtliche Ansprüche aus Ge-
währleistung und dergleichen erlöschen 
sofort, wenn ohne vorherige schriftli-
che Einwilligung des Verkäufers an der 
gelieferten Leistung Versuche einer 
Mängelbehebung durch den Kunden 
oder Dritte vorgenommen werden. Jeg-
liche Reparatur- oder Montagearbeiten, 
die nicht durch den Verkäufer durchge-
führt werden, erfolgen auf eigenes Ri-
siko, und der Verkäufer übernimmt 
keinerlei Haftung. 
 
5.7. Gibt der Kunde dem Verkäufer 
keine Gelegenheit, sich vom Vorliegen 
des behaupteten Mangels zu überzeu-
gen (insbesondere durch unverzügli-
ches Zurverfügungstellen der bean-
standeten Ware oder Proben hiervon), 
entfallen sämtliche Mängelansprüche. 
 
 
6. Reparaturaufträge 
 
Reparaturaufträge des Kunden führt 
der Verkäufer nur unter Ausschluss 
jeglicher Haftung für irgendeinen Erfolg 
sowie für Schäden oder Mängel jegli-
cher Art aus. Wenn im Falle eines zu 
reparierenden Produktes der Kunde 
innerhalb von drei Monaten nach Stel-
lungnahme des Verkäufers zu einem 
Reparaturwunsch keine Anweisungen 
für die weitere Vorgangsweise gibt, 
kann der Verkäufer das Produkt auf 
Kosten und Risiko des Kunden zurück-
stellen. 
 
Wird das Band nicht innerhalb eines 
weiteren Monats zurückgestellt, oder 
wenn der Verkäufer Ersatz liefert, ver-
fällt das Eigentum am Produkt zuguns-
ten des Verkäufers. 
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7. Geistiges Eigentum 
Sämtliche Rechte an geistigem Eigen-
tum im Zusammenhang mit den ver-
tragsgegenständlichen Produkten, 
Komponenten, Dienstleistungen und 
Verfahren (einschließlich Patente, Mar-
ken, Muster, Urheberrechte, Design, 
Know-how und kommerzieller, techni-
scher und ablauftechnischer und ande-
rer Information, sowie jegliche Erfin-
dungen und andere Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Vertrag) ste-
hen alleine dem Verkäufer zu, und dem 
Kunden werden mit Ausnahme der ihm 
vertragsgemäß eingeräumten Nutzung 
keinerlei Rechte daran (insbesondere 
keine weitergehenden Lizenzrechte 
oder sonstigen Rechte) eingeräumt. 
Ausschließlich der Verkäufer ist berech-
tigt, diese Rechte zu nutzen, zu ver-
werten und Schutzrechte zu registrie-
ren oder anzumelden oder seine Rech-
te anderweitig zu wahren oder zu 
schützen, und alle Rechte zum Schutz 
von Immaterialgütern oder andere 
Schutzrechte wahrzunehmen, ein-
schließlich dem Recht der Vorbenut-
zung.  
 
Der Verkäufer gewährleistet Freiheit 
von Schutzrechten an geistigem Eigen-
tum nur, wenn und soweit dies aus-
drücklich schriftlich zugesagt wurde 
und die gesamte Konstruktion auf einer 
unveränderten Spezifikation des Ver-
käufers beruht. Auch in einem solchen 
Fall ist die Höhe der Haftung des Ver-
käufers auf den Auftragswert be-
schränkt. Im Übrigen verpflichtet sich 
der Kunde, den Verkäufer im Falle ei-
ner Verletzung von Schutzrechten Drit-
ter schad- und klaglos zu halten. So-
weit die Nutzung von Schutzrechten für 
die Leistungserbringung erforderlich 
ist, wird der Kunde eine rechtmäßige 
Nutzung sicherstellen. 
 
 

8. Urheberrecht 
 
Der Verkäufer behält sich sämtliche 
Rechte, insbesondere Urheberrechte 
sowie Werknutzungsrechte, an sämtli-
chen Projekt- und Lieferunterlagen und 
ähnlichen Sachen, einschließlich von 
Angeboten, Design, Entwürfen, Zeich-
nungen, Skizzen, Plänen, Beschreibun-
gen und Handbüchern vor.  
 
Diese Unterlagen oder ähnlichen Sa-
chen dürfen, auch wenn sie nicht vom 
Verkäufer stammen, vom Käufer nicht 
in einer über den Vertragszweck hin-
ausgehenden Weise genutzt werden. 
Sie sind dem Verkäufer auf dessen 
Verlangen unverzüglich zurückzustel-
len. 
 
 
9. Geheimhaltung 
 
Der Käufer darf weder direkt noch indi-
rekt irgendeine Information des Ver-
käufers nutzen oder einem Dritten of-
fenbaren, sofern es nicht die ordentli-
che und gewöhnliche Nutzung der zu 
liefernden Leistungen erfordert. Der 
Käufer ergreift alle erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen, um die Informatio-
nen des Verkäufers unter allen Um-
ständen vertraulich zu halten, ein-
schließlich, jedoch ohne Einschrän-
kung, dafür zu sorgen, dass wenn In-
formationen Mitarbeitern oder anderen 
Personen offenbart werden, dies nur im 
Rahmen einer Geheimhaltungsver-
pflichtung und nur für den unmittelba-
ren Zweck ihrer Tätigkeit im Zusam-
menhang mit der Erfüllung durch den 
Verkäufer erfolgt. Nach Beendigung 
der Vereinbarung, nach Beendigung 
der Zusammenarbeit oder nach Ein-
stellung des Bezugs der Leistung hat 
der Käufer alle Unterlagen, die Infor-
mationen des Verkäufers enthalten, an 
den Verkäufer zurückzugeben, elektro-
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nische Information dauerhaft zu lö-
schen und Kopien zu vernichten; der 
Käufer hat kein Zurückbehaltungs-
recht.  
 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
 
10.1. Der Verkäufer behält sich bis zur 
vollständigen Bezahlung das Eigentum 
an seinen Leistungen vor. Der Kunde 
hat den erforderlichen Formvorschrif-
ten zur Wahrung des Eigentumsvorbe-
haltes nachzukommen und sämtliche 
erforderliche Publizitäts-, Registrie-
rungs- und sonstige Formvorschriften 
einzuhalten, wobei der Kunde im Falle 
eines diesbezüglichen Unterlassens den 
Verkäufer für allfällig daraus entste-
hende Nachteile schad- und klaglos zu 
halten hat. 
 
10.2. Der Kunde darf die Vorbehalts-
ware nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr, zu dessen normalen Bedin-
gungen, und nur solange er nicht im 
Verzug ist, veräußern. Dies aber nur 
unter der Voraussetzung, dass der 
Kunde mit seinem Abnehmer einen 
verlängerten Eigentumsvorbehalt gültig 
vereinbart und dass die Forderungen 
aus der Weiterveräußerung auf den 
Verkäufer sicherungshalber übergehen. 
Der verlängerte Eigentumsvorbehalt 
erlischt bei der Weiterveräußerung erst 
durch die vollständige Zahlung durch 
den Abnehmer des Kunden und Ein-
gang der Forderung gegen den Kunden 
beim Verkäufer. Zu einer anderen Ver-
fügung über die Vorbehaltsware ist der 
Kunde nicht berechtigt. 
 
10.3. Sämtliche Forderungen des Kun-
den aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware gegenüber dessen Ab-
nehmern werden hiermit an den Ver-
käufer zur Sicherung abgetreten. Der 
Kunde ist verpflichtet, einen entspre-

chenden Eintrag in seiner Buchhaltung 
(OP-Liste) bei den jeweiligen Forde-
rungen zu setzen und/oder den Dritt-
schuldner zu verständigen. Auch der 
Verkäufer ist berechtigt, Drittschuldner 
über die Zession zu verständigen. Die 
Sicherungszession hinsichtlich sämtli-
cher einzelner Forderungen des Kun-
den gegenüber dessen Abnehmern er-
lischt erst, wenn alle Forderungen des 
Verkäufers gegenüber dem Kunden 
vollständig beglichen sind. 
 
10.4. Die Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehalts durch den Verkäufer 
gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
 
 
11. Höhere Gewalt 
 
Der Eintritt unvorhersehbarer oder 
vom Parteienwillen unabhängiger Um-
stände, insbesondere alle Fälle höherer 
Gewalt, oder wenn eine Exportbewilli-
gung oder sonstige Bewilligung oder 
Lizenz nicht erlangt werden kann, be-
rechtigt den Verkäufer zur Verlänge-
rung der Liefertermine und -fristen 
nach Maßgabe des Umfangs und An-
dauerns dieser Umstände und ihrer 
Folgen, ohne dass der Kunde daraus 
irgendwelche Ansprüche ableiten kann, 
insbesondere ein Rücktrittsrecht vom 
Vertrag oder einen Schadenersatzan-
spruch. Der Verkäufer ist bei Vorliegen 
derartiger Umstände jedoch auch zur 
gänzlichen oder teilweisen Stornierung 
des Auftrages berechtigt, ohne dass 
der Kunde daraus irgendwelche An-
sprüche ableiten kann.  
 
 
12. Haftung und Schadenersatz 
 
12.1. Die Haftung des Verkäufers ist 
für unverschuldete Ereignisse und für 
leichte sowie schlicht grobe Fahrlässig-
keit ausgeschlossen und auf Schäden, 
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die am Gegenstand der Leistung selbst 
entstehen, beschränkt. Insbesondere 
ist die Haftung für den Ersatz von Fol-
geschäden (etwa wegen Produktions-
ausfällen) oder Verlusten, des entgan-
genen Gewinnes, reiner Vermögens-
schäden oder anderer Schäden oder 
Kosten ausgeschlossen. 
 
12.2. Die Haftung des Verkäufers ist 
des weiteren auf die Leistung aus einer 
Betriebshaftpflichtversicherung und 
darüber hinaus jedenfalls auf den Auf-
tragswert der den jeweiligen Ansprü-
chen zugrunde liegenden Leistung be-
schränkt. 
12.3. Die Haftung für Erfüllungsgehil-
fen ist im gleichen Umfang ausge-
schlossen. 
 
12.4. Die vorstehenden Haftungsaus-
schlüsse umfassen auch nicht zwin-
gende Ansprüche nach dem Produkt-
haftungsgesetz (PHG) oder ähnlichen 
Vorschriften. Wird seitens des Kunden 
aufgrund des PHG oder ähnlicher Vor-
schriften Ersatz geleistet, ist ein 
Rückersatz durch den Verkäufer aber 
ausgeschlossen. Der Käufer hat den 
Verkäufer schad- und klaglos zu hal-
ten, wenn von Dritten aus der Verwen-
dung oder der Weiterveräußerung der 
Ware Ansprüche welcher Art immer, 
insbesondere auch aus dem Titel der 
Produkthaftung, gegen den Verkäufer 
geltend gemacht werden.  
 
 
13. Rücktritt vom Vertrag 
 
13.1. Abgesehen von den dem Verkäu-
fer nach Gesetz oder Vertrag zu-
stehenden Befugnissen ist der Verkäu-
fer berechtigt, vom Vertrag ohne Set-
zung einer Nachfrist zurückzutreten, 
wenn über das Vermögen des Kunden 
ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
ein Insolvenzantrag mangels kostende-

ckenden Vermögens abgewiesen wird 
oder wenn der Käufer seine Zahlungen 
einstellt oder allen oder mehreren 
Gläubigern einen Zahlungsnachlaß o-
der Zahlungsaufschub vorschlägt oder 
zahlungsunfähig ist oder droht zah-
lungsunfähig zu werden. Der Verkäufer 
ist ferner zur Unterbrechung seiner 
Leistungen berechtigt, falls der Kunde 
eine seiner Verpflichtungen nicht oder 
nicht zeitgerecht erfüllt. 
 
13.2. Bis zur Auslieferung der Ware 
oder Erbringung der Dienstleistung ist 
der Verkäufer auch jederzeit zum Ver-
tragsrücktritt berechtigt, wenn diesem 
bei der Kalkulation des Angebotes oder 
bei Preisauskünften ein wesentlicher 
Irrtum unterlaufen sein sollte. In ei-
nem solchen Fall stehen dem Kunden 
keinerlei Ansprüche gegen den Verkäu-
fer zu. 
 
 
14. Allgemeines 
 
14.1. Sämtliche rechtserhebliche Erklä-
rungen einschließlich Abänderungen 
und Ergänzungen der hier festgelegten 
Bedingungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform und 
sind in deutscher oder englischer Spra-
che abzugeben.  
 
14.2. Die Anfechtung oder Anpassung 
von Verträgen durch den Kunden we-
gen Irrtums oder Verkürzung über die 
Hälfte ist ausgeschlossen.  
 
14.3. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser AVB rechtsunwirksam sein, so 
bleiben die restlichen Bestimmungen 
gültig. Der Kunde ist damit einverstan-
den, dass wir anstatt der unwirksamen 
Regelung in diesem Fall eine rechts-
wirksame wirtschaftlich und rechtlich 
gleichgerichtete Bestimmung festlegen.  
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14.4. Die Bestimmungen der bei Ver-
tragsabschluss gültigen Fassung der 
INCOTERMS 2010 finden Anwendung, 
soweit der Vertrag oder diese AVB 
nichts Abweichendes bestimmen.  
 
14.5. Die Punkte 7, 8, 9, 12, 14 und 15 
bleiben auch nach Beendigung des Ver-
trages gültig, unbeschadet anderer 
Bestimmungen die ihrer Natur nach 
gültig bleiben.  
 
 
15. Gerichtsstand, Rechtswahl 
 
15.1. Für alle aus oder im Zusammen-
hang mit den vertraglichen Beziehun-
gen mit den Kunden entstehenden 
Streitigkeiten wird die ausschließliche 
Zuständigkeit des sachlich in Betracht 
kommenden Gerichtes für 1010 Wien 
(Innere Stadt) vereinbart, wobei dem 
Verkäufer vorbehalten bleibt, auch 
wahlweise einen anderen für den Kun-
den gegebenen Gerichtsstand in An-
spruch zu nehmen.  
 
15.2. Sämtliche Rechtsbeziehungen 
mit den Kunden unterliegen aus-
schließlich österreichischem materiel-
lem Recht. Die Anwendung des Über-
einkommens über den internationalen 
Warenkauf (UNCITRAL-Kaufrecht) so-
wie von internationalen Verweisungs-
bestimmungen wird ausgeschlossen. 


